
2. Nachtrag 

zur 

Hundesteuersatzung der Gemeinde Kalefeld 

 
 
Aufgrund der §§ 6 und 83 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) 
und der §§ 1, 2 und 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG)  
-  in den zurzeit gültigen Fassungen - hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in seiner 
Sitzung am 15.12.2009 folgenden 2. Nachtrag zur Hundesteuersatzung der 
Gemeinde Kalefeld beschlossen: 
 

Artikel 1 

 
§ 3 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:  
 

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze 

 
(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt  
     jährlich: 
 
 1. für den 1. Hund                                66,00 € 
 2. für den 2. Hund                                                    96,00 € 
 3. für jeden weiteren Hund                                    124,00 € 
 4. für den 1. gefährlichen Hund                                 600,00 € 
 5. für den 2. gefährlichen Hund                           1.200,00 € 
 6. für jeden weiteren gefährlichen Hund                    1.800,00 €   
 
 
§ 6 wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
In § 6 Absatz 2 ist Satz 3 ersatzlos zu streichen. 
 
 

Artikel 2 

 
Inkrafttreten 

 
 
Dieser 2. Nachtrag zur Hundesteuersatzung der Gemeinde Kalefeld tritt zum 
01.01.2010 in Kraft. 
 
 
Kalefeld, den 15. Dezember 2009                                 
                    
                                                         
  Gemeinde Kalefeld  
 
  L.S. 
 

(gez.) Edgar Martin 
Bürgermeister  


